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mit  E-Mail  vom  07.09.2021  beantragen  Sie  unter  anderem  nach  dem 
Informationsfreiheitsgesetz  des  Bundes  (IFG)  Zugang  zu  folgenden 
Informationen: 

„die  Verträge  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Au- 
tobahn  GmbH  als  Liste.  Die  Liste  sollte  eine  kurze  Erklärung  der  Ver- 
tragsinhalte  enthalten. 

Ich  erbitte  diese  Liste  auch für  die  Verträge  zwischen  Autobahn 
GmbH  und  den  Bundesländern.“ 

Es  ergeht  folgender  Bescheid: 

1.  Ihrem  Antrag  wird  stattgegeben  und  im  Anhang  werden  Ihnen  die 
Unterlagen  übersendet. 
2.  Der  Bescheid  ergeht  auslagen-  und  gebührenfrei. 

1.  Informationsfreiheitsgesetz  (IFG) 
Ein  Anspruch  auf  Zugang  zu  amtlichen  Informationen  gemäß  $  1  Ab- 
satz  1  Satz  1  IFG  besteht,  daher  wird  Ihnen  in  der  Anlage  die  erbetene 
Information  bereitgestellt. 

  

Zertifikat  seit  2009 
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2. Umweltinformationsgesetz (UIG) 

Ein Anspruch nach $ 3 Absatz 1 UIG ist nicht gegeben, weil es sich bei 

den angeforderten Informationen nicht um Umweltinformationen im 

Sinne von $ 2 Absatz 3 UIG handelt. 

3. Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Ein Anspruch nach $ 2 Absatz 1 VIG ist nicht gegeben, weil es sich 
bei den angeforderten Informationen auch nicht um Verbraucherinfor- 
mationen im Sinne des $ 1 VIG handelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Anlage: 1 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesminis- 
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Invalidenstraße 44, 10115 
Berlin einzulegen. 
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